b

RECHENSCHAFTSBERICHT
LLB STAATSANLEIHEN EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMASS 62 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FUR DAS RECHNUNGSJAHR VOM
1. MARZ 2024 BIS
28. FEBRUAR 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. WipplingerstraBe 35 1010 Wien Osterreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at


http://www.llbinvest.at/
mailto:invest@llb.at

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsrat
Dr. Mathias Bauer, Vorsitzender
Mag. Dieter Rom, Vorsitzender Stellvertreter
Mag. Markus Wiedemann
Mag. (FH) Katrin Pertl
Dipl.-BW (FH) Lars Fuhrmann, MBA

Geschaftsfiihrung
Mag. Peter Reisenhofer, CEO, Sprecher der GeschdaftsfUhrung
MMag. Silvia Wagner, CEFA, CFO, stv. Sprecherin der Geschdaftsfihrung
Dipl.-Ing., Dr. Christoph von Bonin, CIO, Geschdftsflhrer

Staatskommissar
MR Mag. Christoph Kreutler, MBA (bis 31.12.2024)
Christian Reininger, MSc (WU)
Mag. Robert Koch, MA MBA (ab 01.02.2025)

Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Osterreich) AG

Bankpriifer
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprifungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien

Priifer des Fonds
Ernst & Young Wirtschaftsprifungsgesellschaft m.b.H.



Angaben zur Verglitung'

zum Geschéftsjahr 2023 der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (,LBI")?

Gesamtsumme?® der - an die Mitarbeiter (inkl. Geschaftsfihrer)
gezahlten - Vergltungen:

davon feste Vergltungen:

davon variable leistungsabhdngige Vergltungen (Boni):

EUR 4 380 121,61
EUR 3 894 244,74
EUR 485 876,87

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschaftsfuhrer), per 31.12.2023%:
davon Begunstigte (sogen. ,Identified Staff)®, per 31.12.2023:

47 (Vollzeitaquivalent: 41,68)
16 (Vollzeitdquivalent: 15,63)

Gesamtsumme® der Vergltungen an Geschdaftsfihrer:

EUR 815 430,83

Gesamtsumme’ der VergUtungen an (sonstige) Risikotrager (exkl.
Geschaftsfuhrer):

EUR 1534 534,93

Gesamtsumme 8

Kontrollfunktionen:

der Vergltungen an Mitarbeiter mit

EUR 173 726,49

Gesamtsumme der Vergutungen an ,ldentified Staff":

EUR 2523 692,25

Auszahlung von "carried interests" (Gewinnbeteiligung):

nicht vorgesehen

Ergebnis der Uberprifung des Vergiitungsberichts durch den
Vergltungsausschuss des Aufsichtsrats, vorgenommen in einer
Sitzung am 25. Juni 2024:

keine UnregelmdaBigkeiten

Eine Zuweisung bzw. Aufschlisselung der oben genannten Vergltungen (heruntergebrochen) auf den
einzelnen Investmentfonds wird und kann nicht vorgenommen werden.®

Die letzte wesentliche Anderung der Vergitungspolitik wurde mit Wirkung 18.4.2024 vorgenommen, die
entsprechende aufsichtsrechtliche Anzeige an die dsterr. Finanzmarktaufsicht erfolgte am 18.3.2024.

Es erfolgte keine Bestellung einer externen Managementgesellschaft im  Wege der
Delegation/Auslagerung.

Grundsétze der Vergltungspolitik: Die Vergltungspolitik der LBl steht im Einklang mit der
Geschdaftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen der LBI sowie der von ihr verwalteten
Investmentfonds. Das Vergltungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschdaftserfolg und
RisikoUbernahme berlcksichtigt werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
getroffen wurden. Die Vergutungspolitik der LBl ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung - insbesondere
der variable Gehaltsbestandteil - die Ubernahme von geschdftsinhdrenten Risiken in den einzelnen
Teilbereichen der LBI nur in jenem MaBe honoriert, der dem Risikoappetit der LBl entspricht. Die
Risikostrategie und die risikopolitischen Grundsé&tze werden von der Geschdéftsfihrung der LBI erarbeitet
und mit dem Vergltungsausschuss und Aufsichtsrat abgestimmt. Eine Abstimmung mit dem Operationalem
Risikomanagement und Compliance erfolgt ebenfalls. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die
VergUtungspolitik auch mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der LBl verwalteten Fonds
vereinbar ist.

! Brutto-Jahresbetrage; exklusive Dienstgeberbeitrage; inklusive aller Sachbezige/Sachzuwendungen

2gemaB § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gemdaB Anlage | Schema B Ziffer 9 des InvFG 2011

3 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter, die etwaig unterjahrig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind

4 ohne Karenz (mit Karenz: 48 bzw Vollzeitadquivalent 42,20)

5 Begunstigte gemdB § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG bzw. Anlage | Schema B Ziffer 9.1 des InvFG 2011 sind die Geschdaftsfuhrer
(=Fahrungskrafte/  Geschdéftsleiter), Mitarbeiter des hoheren Managements, (sonstige) Risikotrdger sowie Mitarbeiter mit
Kontrollfunktionen

8 inkludiert Zahlungen an Geschdaftsfihrer, die etwaig unterjahrig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind

7 inkludiert Zahlungen an (sonstige) Risikotrager, die etwaig unterjahrig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind

8 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen, die etwaig unterjéhrig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder
eingetreten sind

¢ Art. 107 Abs 3 der delegierten EU-Verordnung Nr. 231/2013
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Grundsdtze der variablen Vergitung: Variable Vergutungen ("Bonus" werden ausschlieBlich entsprechend
der internen Richtlinie zur Vergttungspolitik der LBl ausbezahlt. Das System ist derart ausgestaltet, dass
Nachhaltigkeit, Geschaftserfolg und Risikolbernahme berlcksichtigt werden. Die Mitarbeiter sind dartber
hinaus verpflichtet keine MaBnahmen zu ergreifen bzw. wie immer gearteten Aktivitdten zu setzen, die
dazu geeignet wdren, die vereinbarten Ziele durch das Eingehen eines Uberproportionalen Risikos zu
erreichen bzw. Risiken einzugehen, die sie objektiv betrachtet nicht eingegangen wdren, hatte die
Vereinbarung Uber die variable Vergitung nicht bestanden. Zur Feststellung der variablen Vergtitung wird
grundsdtzlich eine Leistungsbewertung auf Mitarbeiterebene vorgenommen, diese erfolgt aber auch unter
Einbeziehung des Abteilungs- bzw. Bereichsergebnisses und des Gesamtergebnisses sowie der Risikolage
der LBI. Hierbei wird speziell bei der Leistungsbeurteilung der Geschdftsleiter, des hdheren Managements,
der Risikokaufer bzw. sonstigen Risikokdufer sowie der Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (zusammen
sogen. ,Identified Staff') auf deren Einflussmdglichkeit auf die Abteilungs- und Unternehmensperformance
geachtet und diese entsprechend gewichtet. Hierauf wird auch bereits bei der Zielbindeldefinition
Ricksicht genommen. Die Zielbindel bestehen aus vom Mitarbeiter beeinflussbaren quantitativen Zielen
sowie entsprechenden qualitativen Zielen, wobei das Verhdltnis der Ziele zueinander ausgewogen und der
Position des Mitarbeiters angemessen gestaltet wird. Kénnen fur bestimmte Positionen keine quantitativen
Ziele definiert werden, stehen die entsprechenden qualitativen Ziele im Vordergrund. Bei allen Zielbindeln
wird neben entsprechenden Ertrags- und Risikozielen, die jedenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein
mussen, beachtet, dass auch der Position entsprechende Ziele - wie etwa Compliance-, Qualitdts-,
Ausbildungs-, Organisations-, und Dokumentationsziele etc. - enthalten sind.

Folgende Positionen gelten als ,/dentified Staff":

. Aufsichtsrat

0 Geschdaftsleitung

J Leitung Compliance

. Leitung Finanzen

. Leitung Interne Revision

o Leitung Recht/Regulatory Management

J Leitung Risikomanagement (Marktfolge und Operationales Risikomanagement)
. Leitung Personal

J Leitung Marketing

. Leitung Operations

. Leitung Fondsadministration (Fondsberichtswesen)
. Chief Investment Officer (CIO)

J Prokurist

o Fonds- und Portfoliomanager

o Leitung Business Intelligence

Bezlglich der Gesamtvergltung stehen die Fixbezige in einem angemessenen Verhdaltnis zur variablen
Vergutung (,in der Folge auch ,Bonus” genannt). Die variable Vergitung ist der Hohe nach beschrdankt und
betragt max. 100% des fixen Jahresbezuges.




Die Auszahlung des Bonus an das ,Identified Staff” erfolgt unter Heranziehung einer Erheblichkeitsschwelle.
Diese Schwelle wird dann nicht erreicht, wenn die variable Vergitung unter 1/3 des jeweiligen Jahresgehalts©
liegt und EUR 50.000, -- nicht Gberschreitet. Bei der variablen Vergiitung an das ,|dentified Staff’ wird daher
folgende Unterscheidung getroffen:

« Liegt die variable Vergltung unter genannter Erheblichkeitsschwelle, wird der Bonus zu 100% in bar und
sofort in vollem Umfangausbezahlt.

« Liegt die variable Vergltung tber genannter Erheblichkeitsschwelle, so besteht (insgesamt) der Bonus idR
aus einer Halfte in bar und aus der anderen Halfte in sogen. ,unbaren Instrumenten”. Diese Instrumente
sind in concreto Anteile von reprdsentativen Investmentfonds der LLB INVEST (in der Folge ,Fonds”). Bei der
variablen Vergitung wird folgende Auf- bzw. Verteilung bei der (zeitlichen) Auszahlung vorgenommen: i) idR
60% des Bonus wird sofort (jeweils 50% in bar und jeweils 50% in Fonds) ausbezahlt; i) der verbleibende Teil
wird nicht sofort ausbezahlt, sondern Uber die idR drei nachfolgenden Geschdftsjahre (jeweils 50% in bar
und jeweils 50% in Fonds) verteilt.!! Des Weiteren durfen die Fonds nach Erhalt durch das jeweilige
sdentified Staff’ nicht sofort verduBert werden, sondern mussen zwei Jahre (bei Geschdftsleitern) bzw. ein
Jahr (bei den Ubrigen Mitgliedern des “Identified Staff”) als Mindestfrist gehalten werden.

VergUtungsausschuss: Die LLB Invest KAG hat einen Vergitungsausschuss eingerichtet, bestehend aus
zumindest 3 Mitgliedern des Aufsichtsrates der LLB Invest KAG, welche keine Fihrungsaufgaben
wahrnehmen und als Ausschuss insgesamt unabhdngig ist. Der Vorsitzende des Vergltungsausschusses ist
ein unabhdngiges Mitglied, welches keine Fihrungsaufgaben wahrnimmt.

Der Vergltungsausschuss unterstltzt und berd&t den Aufsichtsrat bei der Gestaltung der VergUtungspolitik
der LBI, besonderes Augenmerk wird auf die Beurteilung jener Mechanismen gerichtet, die angewandt
werden, um sicherzustellen, dass das Vergltungssystem alle Arten von Risiken sowie die Liquiditat und die
verwalteten Vermdgenswerte angemessen bericksichtigt und die Vergltungspolitik insgesamt mit der
Geschdaftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der LBl und der von ihr verwalteten Fonds vereinbar
ist.

Berlcksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken: Die Vergltungspolitik umfasst ein solides und wirksames
Risikomanagement in Bezug auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken'?. Die Vergttungsstruktur begunstigt
insbesondere keine UbermdBige Risikobereitschaft in Bezug auf das Eingehen von Nachhaltigkeitsrisiken. Dies
wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei der Verfolgung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie des
Geschdftserfolgs auf eine addquate Risikolbernahme Bedacht genommen wird. Diese Grundsdtze werden
auch in den entsprechenden Zielvereinbarungen mit relevanten Personen angewandt.

Weiters wird beim unbaren Instrument - siehe oben - ein Fonds herangezogen, der die Bestimmungen des
Art. 8 ("hellgrin") einhdalt’®. Bei der dienstlichen Mobilitdt wird den Mitarbeitern ein "Offi-Ticket" zur
Verfugung gestellt; Dienstwagen werden (bei Neuanschaffung) nicht mehr 'fossil', sondern "elektrisch'
angetrieben.

10 Gesamtjahresvergitung

11 Uber diesen Verteilungszeitraum hinweg erfolgt jahrlich - jeweils am Ende des Geschdftsjahres - eine Evaluierung der Nachhaltigkeit
der im Basisjahr erbrachten Leistungen. Abhdngig vom Ergebnis dieses Evaluierungsprozesses, der wirtschaftlichen Lage und der
Risikoentwicklung gelangen jéhrlich dartber hinaus Akontierungen zur Auszahlung. Sofern die jdhrliche Evaluierung keine
Reduzierung bzw. Entfall der variablen Vergltung zufolge hat, erfolgt die Auszahlung im Verteilungszeitraum grundsdatzlich jahrlich in
Form von weiteren Akontierungen in Hoéhe von drei gleichen Teilen.

12Art. 5 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088

13 Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088
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RECHENSCHAFTSBERICHT
des LLB Staatsanleihen EUR Miteigentumsfonds gemaB §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 fir
das Rechnungsjahr vom 1. Mdrz 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Bericht des LLB Staatsanleihen EUR Uber
das abgelaufene Rechnungsjahr vor.

Am 3.1.2025 erfolgte eine Namensdnderung von LLB Staatsanleihen EUR ESG auf LLB Staatsanleihen EUR.

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des
Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von
Zinsansprichen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters
festgestellt. Die diesbezluglichen KorrekturmaBnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Ricknahme und NAV-Berechnung aller
Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden
Montag, den 22.7.2024.



1. Vergleichende Ubersicht tiber die letzten fiinf Rechnungsjahre

28.02.2025 29.02.2024 28.02.2023 28.02.2022 28.02.2021
Fondsvermégen gesamt in EUR 42.879.548,92 44.353.735,58 33.897.089,41 39.096.976,84 41.767.780,22
Ausschittungsfonds AT0000685235 in EUR
Errechneter Wert je Ausschittungsanteil 103,41 101,13 98,66 117,56 124,23
Ausschittung je Ausschittungsanteil 1,0000 1,0000 0,0000 0,8000 0,6227
Wertentwicklung (Performance) in %! 3,28 2,50 -15,47 -4,88 -1,40
Thesaurierungsfonds AT0000642343 in EUR
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 158,21 153,20 149,46 177,14 187,21
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag 0,0000 0,0000 0,0000 0,8462 4,2407
Auszahlung gem.§ 58 Abs. 2 InvFG 2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,3209 0,9544
Wertentwicklung (Performance) in % 3,27 2,50 -15,46 -4,89 -1,39
Thesaurierungsfonds ATOO00A1G8AO in EUR
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 163,10 157,32 152,81 180,62 190,32
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag 0,0000 0,0000 0,0000 1,4004 4,8238
Auszahlung gem.§ 58 Abs. 2 InvFG 2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,5312 1,1646
Wertentwicklung (Performance) in % 3,67 2,95 -15,13 -4,50 -1,00
Ausschuttungsfonds ATOO00A1G890 in EUR
Errechneter Wert je Ausschittungsanteil 105,63 102,89 99,94 119,14 125,88
Ausschittung je Ausschittungsanteil 1,0000 1,0000 0,0000 1,3000 1,1000
Wertentwicklung (Performance) in %! 3,67 2,95 -15,13 -4,51 -1,00

1) Unter Annahme gdanzlicher Wiederveranlagung von ausgeschitteten Betréigen zum Rechenwert am Ausschittungstag.



2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermégens

2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Fondswdahrung ( EUR ) ohne Bericksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres

Ausschittung am 15.5.2024 (entspricht 0,0100 Anteilen) ¥
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres

Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschittung erworbene Anteile
Nettoertrag pro Anteil

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr

1) Rechenwert fur einen Ausschittungsanteil (ATO000685235) am 15.5.2024 EUR 100,07

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres
Nettoertrag pro Anteil

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres
Nettoertrag pro Anteil

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres

Ausschittung am 15.5.2024 (entspricht 0,0098 Anteilen) »
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres

Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschittung erworbene Anteile
Nettoertrag pro Anteil

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr

1) Rechenwert fur einen Ausschittungsanteil (ATOO00A1G890) am 15.5.2024 EUR 101,89

Ausschittungsanteil in EUR
AT0000685235

101,13

1,0000

103,41

104,44

3,31

3,28%

Thesaurierungsanteil in EUR
AT0000642343

153,20

158,21

5,01

3,27%

Thesaurierungsanteil in EUR
ATO000A1G8AO

157,32

163,10

578

3,67%

Ausschittungsanteil in EUR
ATO000A1G890

102,89

1,0000

105,63

106,67

3,78

3,67%

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschittungen und Auszahlungen kann die
Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Geblhrensatzes voneinander abweichen.



2.2 Fondsergebnis
a) Realisiertes Fondsergebnis
Ordentliches Fondsergebnis

Ertrage (ohne Kursergebnis)
Zinsenertrdge

Aufwendungen

Vergutung an die KAG

Sonstige Verwaltungsaufwendungen

Kosten fUr den Wirtschaftsprifer/Steuerberater
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland
Publizitatskosten

Wertpapierdepotgebihren

Depotbankgebihr

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

Realisiertes Kursergebnis 2
Realisierte Gewinne
derivative Instrumente
Realisierte Verluste
derivative Instrumente

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

b) Nicht realisiertes Kursergebnis 2
Verdnderung des nicht realisierten Kursergebnisses

Ergebnis des Rechnungsjahres

c) Ertragsausgleich
Ertragsausgleich fir Ertrage des Rechnungsjahres

Ertragsausgleich im Rechnungsjahr fir Gewinnvortrage

Ertragsausgleich

Fondsergebnis gesamt #

in EUR
833.381,62 833.381,61
-154.476,05 -154.476,05
-8.580,00
-7.834,43
-2.459,77
-25.600,82
-16.684,00 -61.159,02 -215.635,07
617.746,55
129.674,64
80.262,17
-372.837,03
-218.777,59
-381.677,81
236.068,74
1.419.582,85
1.655.651,59
-26.255,77
-17.486,28

-43.742,05

1.611.909,54

2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Verdnderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht

unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuztiglich Verénderung des nicht realisierten

Kursergebnisses): EUR 1.037.905,04

4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Hohe von EUR 13.869,15



2.3 Entwicklung des Fondsvermégens

Fondsvermdgen am Beginn des Rechnungsjahres ®

Ausschittung / Auszahlung
Ausschlttung am 15.5.2024 (fur Ausschittungsanteile ATO000685235)
Ausschittung am 15.5.2024 (fur Ausschittungsanteile ATOOO0A1G890)

Ausgabe und Riicknahme von Anteilen
Ausgabe von Anteilen

Ricknahme von Anteilen
Ertragsausgleich

Fondsergebnis gesamt
(das Fondsergebnis istim Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermégen am Ende des Rechnungsjahres ®

5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
54.949,49754 Ausschuttungsanteile ( ATO000685235 )

und 18.818,58002 Thesaurierungsanteile (ATO000642343)
und 222.685,00000 Thesaurierungsanteile ( ATOO00A1G8AQ )
und 8.560,00000 Ausschittungsanteile ( ATOO00A1G890 )

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
52.945,68225 Ausschuttungsanteile ( ATO000685235 )

und 17.911,5807 1 Thesaurierungsanteile (ATO000642343)
und 206.418,00000 Thesaurierungsanteile ( ATOOO0A1G8AQ )
und 8.560,00000 Ausschittungsanteile ( ATOO00A1G890 )

Ausschiittung ( AT0000685235)

Die Ausschittung von EUR 1,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 15. Mai

depotfuhrenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

-54.800,52
-8.560,00

5.818.098,88
-8.884.576,62
43.742,06

in EUR

44.353.735,58

-63.360,52

-3.022.735,68

1.611.909,54

42.879.548,92

2025 bei den

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschittung Kapitalertragsteuer in Héhe von EUR
0,0000 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgriinde vorliegen.

Ausschiittung ( ATOO00A1G890 )

Die Ausschittung von EUR 1,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 15. Mai

depotfiihrenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

2025 bei den

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschittung Kapitalertragsteuer in Héhe von EUR
0,0000 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgrinde vorliegen.

Im Zuge der Anpassung des Abgabendnderungsgesetz 2024 unterliegen ab/seit 1.1.2025 bestimmte

GebUhren gemdB § 6 Abs. 1 Z 28 UStG der Umsatzsteuer.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Ertrédge und Wertschwankungen des zu Grunde
liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen

getauscht werden.

Wertpapierfinanzierungsgeschdfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates Uber die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschdaften,
Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zuldssig sind, im Berichtszeitraum

nicht eingesetzt.

Far die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate wurden Sicherheiten ("Collateral") in Form von
Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt.
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Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. beriicksichtigt den Code of Conduct der sterreichischen

Investmentfondsindustrie 2012.

3. Finanzmarkte

Im Laufe des Rechnungsjahres haben die zuvor noch energiepreisbedingt hohen Inflationsraten etwas
abgenommen. In der Eurozone ist das BIP kaum gewachsen, wahrend das US-Wirtschaftswachstum im
Rahmen des langjdhrigen Mittels lag — allerdings zeigten sich in den USA zum Ende des Rechnungsjahres
leichte Anzeichen einer Konjunkturverlangsamung. Die Notenbanken begannen demzufolge im spdteren
Verlauf des Rechnungsjahres ihre anfangs noch restriktive Geldpolitik zu lockern. Die EZB senkte beginnend
mit Juni 2024 ihre Leitzinsen, wobei der Hauptrefinanzierungssatz von zuvor 4,50 % auf 2,90 % zum Ende des
Rechnungsjahres sank, der Einlagezinssatz wurde von 4,00 % auf 2,75 % gesenkt. Dieses Umfeld hatte am
Anleihemarkt nur teilweise zu sinkenden Renditen geflihrt. Denn zu Beginn des Rechnungsjahres waren die
Zinssenkungserwartungen unter den Marktteilnehmern bereits sehr stark ausgeprégt, und schlussendlich
mussten sich die Marktteilnehmer aber bis Juni 2024 gedulden, ehe die EZB die erste Zinssenkung durchfihrte.
Die Folge war, dass in dieser Phase bis Juni 2024 die Staatsanleiherenditen anstiegen. Mit beginnenden
Zinssenkungen kam es im dritten Quartal 2024 zu kraftigen Renditerliickgéingen an den Staatsanleihemérkten,
ehe die Renditen im vierten Quartal 2024 aufgrund neuer Inflationséingste nach der Wahl Trumps zum neuen
US-Prasidenten wieder anstiegen. Die Renditen von deutschen Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit
lagen sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Rechnungsjahres bei 2,41 %, ihre italienischen Pendants fielen
von 3,84 % auf 3,54 %.

In den USA lag das Leitzinsband bis September 2024 konstant zwischen 5,25 % und 5,50 %, danach wurde das
Leitzinsband bis zum Ende des Rechnungsjahres in drei Schritten um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt.
Die US-Staatsanleiherenditen folgten einem &hnlichen Muster wie in der Eurozone. Die Renditen von US-
Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit fielen im Laufe des Rechnungsjahres von 4,25 % auf 4,21 %.

Bei den Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Anleihen lagen die Kreditrisikoprdmien aufgrund der
niedrigen Risikoaversion der Marktteilnehmer auf historisch unterdurchschnittlichen Niveaus, dabei sind diese
im Laufe des Rechnungsjahres noch etwas zurlickgegangen. Im Laufe des Rechnungsjahres sanken die
Renditen bei Euro-denominierten Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Segment von 3,82 % auf 3,03 %,
im High-Yield-Segment sanken die Renditen von 6,45 % auf 5,03 %.

4. Anlagepolitik

Der Schwerpunkt der Veranlagung konzentriert sich auf Staatsanleihen der Eurolédnder. Im abgelaufenen
Rechnungsjahr war der Fonds Uberwiegend in Staatsanleihen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,
Belgien und den Niederlanden investiert.

Die Anleihen des Portfolios weisen zum GrofBteil eine Restlaufzeit zwischen 7 und 15 Jahre auf. Das
Durchschnittsrating des Fonds liegt im Bereich AA-. Zur Steuerung der Duration des Fonds wird das Constantia
Duration-Market-Timing Modell eingesetzt.

Der Fonds investiert gemdfB einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen
Index/Referenzwert.

Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Mérkten die Bewertungskurse
bestimmter Wertpapiere von ihren tatséchlichen VerduBerungspreisen abweichen kénnen (Bewertungsrisiko)".

Art. 8: Nachhaltigkeit/ESG (Art. 50 Abs 2 der delegierten Verordnung 2022/1288): Bei diesem Fonds handelt es
sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europdischen Offenlegungsverordnung (sog. 'light-green", "Art. 8-
Fonds"); im Rahmen des Fondsmanagements werden 6kologische und/oder soziale Merkmale bertcksichtigt.
Ndhere Informationen und Offenlegungen sind im Anhang des gegenstdndlichen Dokuments [ANHANG 1V,
Vorlage - RegelmdBige Informationen zu den in Artikel 8 Absdtze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten] dargelegt.
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5. Zusammensetzung des Fondsvermégens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG

Amtlicher Handel und organisierte Mérkte

Obligationen

0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1

3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73
Unitary

0.8% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.06.28 OLO 85
Unitary

1.25% Bundesanleihe DE 2017-15.08.48

0% Bundesanleihe DE 2021-15.05.36

1.7% Bundesanleihe DE 2022-15.08.32

1.95% Strippable Government Bond Spain 2015-30.7.30

1.3% Strippable Government Bond Spain 2016-31.10.26

2.7% Treasury Bills Spain 2018-31.10.48

1.4% Treasury Nts Spain 2018-30.07.28

1.85% Nts Spain 2019-30.07.35 Unitary 144A/Reg S

0.5% Treasury Bonds Finland 2019-15.09.29 Tranche 1 Unitary
144A/Reg S

4% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise
2006-25.10.38 Unitary

1.5% Obligation Assimilable du Tresor French Republic
2015-25.5.31 Unitary

1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary
1.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise
2018-25.05.50 Unitary

0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise
2019-25.05.29 144A/Reg S

0.75% Treasury Nts French Republic 2022-25.02.28 Unitary
1.35% Treasury Bonds Ireland 2018-18.03.31

1.65% Buoni del Tesoro Poliennali ltalia 2015-01.03.32 Reg S
3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S
1.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.04.30 Reg S
Italia 2021-27.04.37 Step Up Reg S

2.15% Buoni del Tesoro Poliennali ltalia 2022-01.09.52
Unitary

3.75% Niederlande 2010-15.1.42 -144A

2% Bonds Netherlands 2022-15.01.54

2.25% Government Nts Portugal 2018-18.04.34

Summe amtlicher Handel und organisierte Markte

Summe Wertpapiervermégen

Finanzterminkontrakte

Future on debt Euro-BTP-Long Term MAR2025 (06.03.2025)
Future on debt EURO BUNDMAR2025 (06.03.2025)

Summe Finanzterminkontrakte

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

Summe Bankguthaben
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WP-NR.

ATOO00A1VGKO
ATO000A2CQD2

BE0000333428

BE0000345547
DE0001102432
DE0001102549
DE0001102606
ES00000127A2
ES00000128H5
ES0000012B47
ES0000012B88
ESO0000012E69

F14000369467

FRO010371401

FRO012993103
FRO013313582

FRO013404969

FRO013407236
FROO1400AINS
IEOOBFZRQ242
IT0005094088
IT0005358806
IT0005383309
IT0005442097

IT0005480980
NLO009446418
NLO0150012X2
PTOTEWOE0017

DEOOOFO1NAB3
DEOOOFO1NAD9

WHG

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

BESTAND
28.02.2025

STK./NOM.

600.000
950.000

2.300.000

600.000
1.500.000
1.300.000
6.100.000
1.050.000
1.500.000

800.000
1.500.000
1.400.000

1.050.000

1.200.000

1.700.000
2.400.000

1.800.000

2.600.000
1.700.000

400.000
2.650.000
3.150.000
1.900.000
1.600.000

1.200.000

920.000
1.310.000
1.000.000

362.625,10

KAUFE VERKAUFE KURS KURSWERT IN EUR
ZUGANGE ABGANGE
IM BERICHTSZEITRAUM
600.000 96,5670 579.402,00
88,8140 843.733,00
200.000 101,0300 2.323.690,00
100.000 95,3720 572.232,00
200.000 75,5370 1.133.055,00
200.000 400.000 75,8340 985.842,00
300.000 850.000 96,2870 5.873.507,00
50.000 96,8650 1.017.082,50
600.000 300.000 98,6820 1.480.230,00
120.000 85,4780 683.824,00
1.100.000 300.000 96,9180 1.453.770,00
89,0870 1.247.218,00
92,0960 967.008,00
250.000 107,1700 1.286.040,00
950.000 93,1640 1.583.788,00
2.400.000 85,7440 2.057.856,00
250.000 600.000 65,2470 1.174.446,00
2.600.000 1.900.000 92,0900 2.394.340,00
200.000 1.000.000 95,5240 1.623.908,00
400.000 94,1430 376.572,00
100.000 91,1620 2.415.793,00
99,3590 3.129.808,50
93,2870 1.772.453,00
250.000 77,8740 1.245.984,00
100.000 69,1330 829.596,00
250.000 230.000 112,2980 1.033.141,60
210.000 84,0240 1.100.714,40
95,7920 957.920,00
42.142.954,00
42.142.954,00
42.142.954,00
27 35 120,4300 -3.200,29
23 31 132,8900 822,46
-2.377,83
362.625,10
362.625,10

%=-ANTEIL
AMFV

1,35
1,97

5,42

1,33
2,64
2,30
13,70
2,37
3,45
1,59
3,39
2,91

2,26

3,00

3,69
4,80

2,74

5,58
379
0,88
5,63
7,30
4,13
2,91

1,93
2,41
2,57
2,23
98,28
98,28
98,28
-0,01

0,00

-0,01

0,85

0,85



Sonstige Vermégensgegensténde

Zinsanspriiche aus Kontokorrentguthaben

Zinsanspriiche aus Wertpapieren

Depotgebiihren

Verwaltungsgebiihren

Depotbankgebiihren

Riickstellungen fiir Priifungskosten und sonstige Gebiihren

Summe sonstige Vermdgensgegenstdnde

FONDSVERMOGEN

Anteilwert Ausschittungsanteile
Umlaufende Ausschittungsanteile

Anteilwert Thesaurierungsanteile
Umlaufende Thesaurierungsanteile

Anteilwert Thesaurierungsanteile
Umlaufende Thesaurierungsanteile

Anteilwert Ausschittungsanteile
Umlaufende Ausschittungsanteile

EUR 1.894,80

EUR 397.940,96

EUR -1.418,03

EUR -12.105,17

EUR -1.384,91

EUR -8.580,00
AT0000685235 EUR
AT0000685235 STK
AT0000642343 EUR
AT0000642343 STK
ATO000A1G8AO EUR
ATO000A1G8AO STK
ATO000A1G890 EUR
ATO000A1G890 STK

WAHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHAFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMOGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG

Obligationen

0.25% French Republic 2015-25.11.26 Unitary

0.25% Treasury Nts Spain 2019-30.07.24

1% Obligations Lineaires Belgium 2016-22.06.26 OLO 77
Unitary

2.05% Buoni del Tesoro Poliennali ltalia 2017-01.08.27 Reg S
2.35% Government Bonds Spain 2017-30.07.33

2% Treasury Nts French Republic 2021-25.11.32 Unitary

Finanzterminkontrakte

Future on debt EURO BUNDDEC2024 (06.12.2024)

Future on debt EURO BUNDJUN2024 (06.06.2024)

Future on debt EURO BUNDMAR2024 (07.03.2024)

Future on debt EURO BUNDSEP2024 (06.09.2024)

Future on debt Euro-BTP-Long Term DEC2024 (06.12.2024)
Future on debt Euro-BTP-Long Term JUN2024 (06.06.2024)
Future on debt Euro-BTP-Long Term MAR2024 (07.03.2024)
Future on debt Euro-BTP-Long Term SEP2024 (06.09.2024)
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WP-NR. WHG KAUFE
ZUGANGE

FRO013200813 EUR 50.000
ESO000012E85 EUR

BEO000337460 EUR

IT0005274805 EUR

ES00000128Q6 EUR

FRO01400BKZ3 EUR 2.400.000
DEOOOFOQ7BU6 EUR 23
DEO0OC75XMU8 EUR 50
DEOOOC7X7UK8 EUR 30
DEOOOFOFSQN3 EUR 24
DEOOOFOQ7BS0 EUR 36
DEOOOC75XMS2 EUR 35
DEOOOC7X7UH4 EUR 5
DEOOOFOFSQL7 EUR 35

1.894,80

397.940,96

-1.418,03

-12.105,17

-1.38491

-8.580,00

376.347,65

42.879.548,92

103,41
52.945,68225

158,21
17.911,58071

163,10
206.418,00000

105,63
8.560,00000

VERKAUFE
ABGANGE

1.800.000
1.200.000

100.000
750.000
350.000
2.400.000

23
50

24
36
35

35

0,00

0,93

0,00

-0,03

0,00

-0,02

0,88

100,00



Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds
einschlieBlich der Ertragnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist
aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehoérigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und
Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehérenden Finanzanlagen, Geldbetrage, Guthaben,
Forderungen und sonstigen Rechte abzlglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermodgen wird nach folgenden Grundsdtzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermdgenswerten, welche an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundséatzlich auf der Grundlage des letzten verfligbaren Kurses
ermittelt.

b) Sofern ein Vermdgenswert nicht an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird oder sofern fur einen Vermogenswert, welcher an einer Bérse oder an einem anderen
geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatséchlichen Marktwert nicht angemessen
widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverldssiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurlickgegriffen.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der fur die Zinsperiode
gultige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, 30. Mai 2025
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Die Geschaftsfihrung
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6. Bestatigungsvermerk®)

Bericht zum Rechenschaftsbericht
Prifungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien, Gber den von
ihr verwalteten

LLB Staatsanleihen EUR
Miteigentumsfonds gemdB 6§2 Abs.1 und 2 InvFG 2011,

bestehend aus der Vermdgensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertragsrechnung fur das an diesem
Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage | Schema B Investmentfondsgesetz 2011
(InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, gepruft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt
ein moglichst getreues Bild der Vermogens- und Finanzlage zum 28. Februar 2025 sowie der Ertragslage
des Fonds fur das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Ubereinstimmung mit den
Osterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprifung gemdB § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Ubereinstimmung mit den
Osterreichischen Grundsdtzen ordnungsmdBiger Abschlussprifung durchgefihrt. Diese Grundsdtze
erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprifers fir die
Prifung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von
der Gesellschaft unabhéngig in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen unternehmensrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des
Bestatigungsvermerks erlangten Prafungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unser Prifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind fur die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermdgensaufstellung, die
Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage | Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den
Bestatigungsvermerk.

Unser Prifungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir
geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prifung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu wirdigen, ob die sonstige Information wesentliche
Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprifung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestdtigungsvermerks des
Abschlussprifers erlangten sonstigen Informationen durchgefthrten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, Gber diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafar, dass
dieser in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
Bestimmungen des InvFG 2011 ein moglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu erméglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft
betreffend den von ihr verwalteten Fonds.
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Verantwortlichkeiten des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist und
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein
hohes MalB an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in Ubereinstimmung mit den
Osterreichischen Grundsdétzen ordnungsmdBiger Abschlussprifung, die die Anwendung der ISA erfordern,
durchgefihrte Abschlussprifung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden
als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt verninftigerweise erwartet werden
kédnnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprifung in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsétzen
ordnungsmaBiger Abschlussprifung, die die Anwendung der ISA erfordern, Uben wir wdhrend der
gesamten Abschlussprifung pflichtgemdBes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Dariber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern im Rechenschaftsbericht, planen Prifungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken, fihren sie durch und erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage fir unser Priafungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als ein aus Irrtimern resultierendes,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fdlschungen, beabsichtigte Unvollsténdigkeiten,
irrefdhrende Darstellungen oder das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

- Wir gewinnen ein Verstdndnis von dem fur die Abschlussprifung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prafungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstédnden angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir Dbeurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhdngende Angaben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschdaftsvorfalle
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein moglichst getreues Bild erreicht wird.

- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem Uber den geplanten Umfang und die geplante
zeitliche Einteilung der Abschlussprifung sowie Uber bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlieBlich
etwaiger bedeutsamer Mdangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Abschlussprifung
erkennen, aus.

Wien, am 6. Juni 2025

Ernst & Young Wirtschaftsprifungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schénhuber e.h. MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer

*) Bei Verdffentlichung oder Weitergabe des 'Rechenschaftsberichtes in einer von der bestdtigten (ungekirzten deutschsprachigen) Fassung
abweichenden Form (zB verkirzte Fassung oder Ubersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestatigungsvermerk zitiert noch auf unsere
Prifung verwiesen werden.

16



Steuerliche Behandlung des LLB Staatsanleihen EUR

Die steuerliche Behandlung wird von der Osterreichischen Kontrolloank auf Basis des gepriften
Rechenschaftsberichtes erstellt und auf my.oekb.at veréffentlicht. Die Steuerdaten aller Fonds stehen dort
zum Download zur Verfigung.

Zusatzlich ist die steuerliche Behandlung auf unserer Hompage www.llbinvest.at abrufbar.
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ANHANG IV

RegelmiBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
Investition ist eine Name des Produkts: LLB Staatsanleihen EUR ESG

Investition in eine Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900SJESWVSH4J1D98

Wirtschaftstatigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen
einer guten
Unternehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein Klassifikations-
system, das in der
Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von Okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkei-
ten enthalt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirt-
schaftstatigkeiten.
Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
kénnten taxonomie-
konform sein oder
nicht.

2/ 1\

Okologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

[ X ) Ja o % Nein
Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit okologische/soziale
Investitionen mit einem Merkmale beworben und
Umweltziel getitigt: % obwohl keine nachhaltigen Investitionen
angestrebt wurden, enthieltes % an

in Wirtschaftstatigkeiten, die nachhaltigen Investitionen
nach der EU-Taxonomie als
okologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in
einzustufen sind Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als 6kologisch nachhaltig

in Wirtschaftstatigkeiten, die SR di

nach der EU-Taxonomie nicht

als 6kologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in

einzustufen sind Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit nachhaltige & Eswurden damit okologische/soziale
Investitionen mit einem sozialen Merkmale beworben, aber keine
Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getatigt.

E‘id Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen 6kologischen

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem Finanz-
produkt
beworbenen
Okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.
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und/oder sozialen Merkmale erfiillt?

Im Rahmen des ESG-Ansatzes wurde beim Fondsmanagement eine Kombination aus negativen
Ausschlusskriterien (Negativselektion) und positiven Selektionskriterien (ESG-Anlageuniversum)
herangezogen. Analyseseitig wurden die Dienstleistungen von MSCI ESG Research herangezogen,
welches umfassende ESG-Ratings/-Scores vornimmt und zur Verfligung stellt. Das MSCI-ESG-Rating
zeigt die Exponierung jedes Staates oder Unternehmens gegeniiber den wichtigsten ESG-Faktoren
(Umwelt, Soziales, Unternehmensfiihrung).


https://www.wm-leiportal.org/app/de/lei-suche/529900SJE9WVSH4J1D98

Die negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien wurden im Fondsmanagement wie
folgt beriicksichtigt:

e in Titel, welche unter die negativen Ausschlusskriterien fallen, wurde nicht investiert. Dies sind
Titel, bei den folgendes erfullt ist: Versto gegen nationale/internationale Normen (zB UN Global
Compact; UN Human Rights Norms for Business; Ottawa Konvention Antipersonenminen;
Atomwaffensperrvertrag; Human Rights Compliance; Labor Compliance — Core; Labor Compliance
— Broad; OECD Guidelines for Multinational Enterprises; etc.); Umsatzbasierte Ausschliisse (mehr
als 10%) bei kontroversen Produkten (Tabak, militdrische Waffen, Glicksspiel,
Erwachsenenunterhaltung, Kohle in thermischer Verwendung, Schieferdl oder -gas); ESG-Score
"rot" (sehr schwerwiegende Kontroversen); MSCI-ESG-Rating schlechter als "B".

e in Umsetzung der positiven Selektionskriterien wurden 97,54 % des Fondsvermogens in Titel
investiert, die 6kologische/soziale Kriterien erftllen.

Es wurden beim Fondsmanagement keine nachhaltigen Investitionen [Art 2 Ziffer 17 der Verordnung
(EU) 2019/2088] getatigt und keine Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU)
2020/852] verfolgt/angestrebt.

Okologisch nachhaltige Investitionen [Art. 2 Z. 1 der Verordnung (EU) 2020/852] wurden nicht getitigt.
Die "Taxonomie-Quote" in Bezug auf Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU)
2020/852] oder auf 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten [Art. 3 iVm Art 5 und 6 der
Verordnung (EU) 2020/852] betrug "null" [Europaische Kommission, Antworten auf Fragen der ESA,
Ref. Ares (2022)3737831 — 17/05/2022), veroffentlicht am 25.5.2022, Seite 9-11].

Es wurde fur die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale kein Referenzwert
(Index, Benchmark) herangezogen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Als Nachhaltigkeitsindikatoren wurden das ESG-Rating-System und die dahinterstehenden
Analysen/Auswertungen von MSCI ESG Research herangezogen. Die sind je nach Finanztitel
zB Treibausgasemissionen, der Kohlenstoff-FuRabdruck, die Treibhausgasintensitat, die
Intensitdt des Energieverbrauchs klimarelevanter Sektoren, die Exposition gegeniiber
fossilen Brennstoffen, zusatzliche Indikatoren mit umweltbezogenen und sozialen
Dimensionen (Abholzung, MalRnahmen gegen Korruption, etc).

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeitréiumen?

Im Vergleich zu vorangegangenen Zeitrdumen, wurden die Nachhaltigkeitsindikatoren
ebenso eingehalten (siehe auch Abschnitt "Inwieweit wurden die mit dem
Finanzprodukt beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale erfullt?").

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getdtigt wurden, und wie trégt die nachhaltige
Investition zu diesen Zielen bei?

nicht anwendbar




Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfak-
toren in den Berei-
chen Umwelt,
Soziales und
Beschaftigung,
Achtung der
Menschenrechte
und Bekdampfung
von Korruption und
Bestechung.
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getiitigt wurden, 6kologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen
nicht erheblich geschadet?

nicht anwendbar

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

nicht anwendbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsétzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Néihere Angaben:

nicht anwendbar

In der EU-Taxonomie st der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher
Beeintrdchtigungen” festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrichtigen diirfen, und es sind
spezifische Unionskriterien beigefiigt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung,
die die EU-Kriterien fiir o6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten
berlicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde
liegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen ékologische oder soziale Ziele
ebenfalls nicht erheblich beeintriichtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen ESG-Ansatz mittels einer
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien (siehe dazu Details
oben) wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt.
Auch bei der Stimmrechtsaustubung ("engagement", "voting policy") werden Nachhaltigkeitsfaktoren
miteinbezogen (siehe Aktiondrsrechte-Policy, unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche
Bedingungen/ Aktiondrsrechte-Policy).




Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?
Durchschnittswert der letzten 3 Monate vor Rechenjahrende (die wichtigsten 15 Investitionen)

5 o Grofte Investitionen Sektor In % der Land
= Vermogens
werte

Frankreich, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 23,58 FR
Italien, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 21,62 IT
Deutschland, Bundesrepublik Bund exkl. Bundesbetriebe 18,62 DE
Spanien, Konigreich Bund exkl. Bundesbetriebe 14,11 ES
Belgien, Konigreich Bund exkl. Bundesbetriebe 6,35 BE
Niederlande, Konigreich der Bund exkl. Bundesbetriebe 5,37 NL
Osterreich, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 4,00 AT
Portugal, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 2,07 PT
Finnland, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 2,05 FI
Irland Bund exkl. Bundesbetriebe 0,15 IE

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

’d‘ Es wurden 97,54 % des Fondsvermdgens in Titel investiert, die 6kologische/soziale Kriterien
erfillen.

Wie sah die Vermégensallokation aus?

Die Vermogens-
allokation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen

in bestimmte Investitionen

Vermdgenswerte #2 Andere

an. Investitionen
#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts,
die zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Die Liste umfasst die In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getiitigt?

folgenden Investitio-

nen, auf die der Stichtagsbetrachtung, per Rechenjahrende (die wichtigsten 15 Sektoren)

groRte Anteil der im
Bezugszeitraum
getatigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:

Bund exkl. Bundesbetriebe
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Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der
EU-Taxonomie konform?

nicht anwendbar

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert!?

Ja:
In  fossiles  Gas In Kernenergie

X Nein

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Ubergangstitigkeiten und
ermdéglichende Titigkeiten geflossen sind?

nicht anwendbar

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang
gebracht wurden, im Vergleich zu friiheren Bezugszeitridumen entwickelt?

nicht anwendbar

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

nicht anwendbar

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

nicht anwendbar

Welche Investitionen fielen unter ,Andere Investitionen”, welcher
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen dkologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Im Rahmen des Fondsmanagements wurden max. 25% des Fondsvolumens in
Vermogenswerte ohne okologische und/oder soziale Merkmale investiert (kein
Okologischer/sozialer Mindestschutz vorhanden), so zB Sichteinlagen/kiindbare Einlagen
(zwecks Liquiditatssteuerung/Investitionsgradsteuerun, etc.) oder aber Einzeltitel bzw.
andere Investmentfonds ohne &kologische/soziale Merkmale (zwecks weiterer
Diversifikation, etc.).

1 Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur
Einddmmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich
beeintrachtigen — siehe Erlauterungen links am Rand. Die vollstiandigen Kriterien fiir EU-taxonomiekonforme
Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU)
2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Sofern zuldssig, zahlten etwaige derivative Instrumente (als Teil der Anlagestrategie oder
zur Absicherung) ebenfalls nicht zu Vermoégenswerten mit 6kologischen/sozialen
Merkmale.

Welche MaBnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfullung

der okologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen ESG-Ansatz durch eine
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien (siehe dazu
Details oben) wurden MaRRnahmen fir die Erfillung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale
ergriffen.

"Mitwirkung der Aktionare" (Artikel 3g der europ. Richtlinie 2007/36/EG, siehe dazu auch europ.
Richtlinie 2017/828): Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat im Berichtszeitraum an
keiner Hauptversammlung teilgenommen (siehe idZ die dazu veroffentlichte "Aktiondrsrechte-
Policy", unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Aktionéarsrechte-
Policy).

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert
abgeschnitten?

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.
Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren
abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen
Okologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.
Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?
Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex
abgeschnitten?

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.


http://www.llbinvest.at/%20Rechtliche

Fondsbestimmungen gemap InvFG 2011 iVm PKG*

Die Fondsbestimmungen fir den Investmentfonds LLB Staatsanleihen EUR, Miteigentumsfonds gemafp
Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von
der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft” genannt) mit Sitzin Wien
verwaltet.

Artikel 1 - Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkorpert, die auf
Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stiicke konnen daher nicht
ausgefolgt werden.

Artikel 2 - Depotbank (Verwabhrstelle)

Die fur den Investmentfonds Dbestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank
(Osterreich) AG, Wien.

Zahlstellen fur Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 - Veranlagungsinstrumente und —grundsatze

Fur den Investmentfonds diirfen nachstehende Vermogenswerte nach MaRgabe des InvFG und unter
Einhaltung des Pensionskassengesetzes (PKG)* ausgewahlt werden.

Der Fonds investiert gemaf einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen
Index/Referenzwert. Der Fonds berticksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien.

Der LLB Staatsanleihen EUR strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht
ein laufender Ertrag mit méglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Uberlegungen.

Der Investmentfonds investiert schwerpunktmaRig, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermogens, in auf Euro
lautende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten
gemap InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt Uber Investmentfonds oder uber
Derivate.

Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG* durfen gemeinsam mit
sonstigen Vermogenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG* bis zu 49 v.H. des Fondsvermogens erworben
werden, wobei sonstige Vermogenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG* mit 5 v.H. des Fondsvermaogens begrenzt sind.

Forderungswertpapiere gem. PKG* diirfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermogens erworben werden.

Der Investmentfonds investiert zumindest 75 v.H. des Fondsvermagens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,
andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht fur
Environment/Umwelt, "S" fur Soziales und "G" fur Governance/Unternehmensfuhrung) berucksichtigen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen
Veranlagungsschwerpunkts fiir das Fondsvermégen erworben. Gegebenenfalls konnen Anteile an
Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen
Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angefiihrten Beschrankungen
abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon
unberiihrt.

*in der Fassung BGBI. | Nr.68/2015

LLB Staatsanleihen EUR
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- Wertpapiere

Wertpapiere (einschlieRlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dirfen bis zu 100 v.H. des
Fondsvermogens erworben werden.

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dirfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermdgens erworben werden. Der Fonds hat weder
Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbestandigkeit der
Anlage gemap Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die
- von allen EU-Landern (Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich,
Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern),
- von allen Bundeslindern Osterreichs (Wien, Niederdsterreich, Oberdsterreich, Salzburg, Steiermark,
Karnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland),
- von allen Bundelandern Deutschlands (Baden-Wirttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thiringen),
-vonfolgenden Drittlandern: GroRbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland,
Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Stdafrika, Sudkorea, Turkei und
Singapur
begeben oder garantiert werden, dirfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermodgens erworben werden, sofern die
Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben
Emission 30 v.H. des Fondsvermadgens nicht tiberschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche
Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulassig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dirfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder
den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierborse gemap InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die dieim vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfllen, durfen
insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermogens erworben werden.

- Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dirfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermogens und insgesamt bis
zu 10 v.H. des Fondsvermogens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr
als 10 v.H. des Fondsvermogens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- Derivative Instrumente

Fur den Investmentfonds durfen direkt oder indirekt uber Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung
erworben werden. Zusatzlich kdnnen direkt oder indirekt uber Investmentfonds derivative Produkte im Sinne des
§ 25 Abs. 1 Z. 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, bis zu 25 v.H. erworben werden, wenn sie zur Verringerung
von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermogens beitragen.

- Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemaR dem 3. Hauptstick der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF

ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung/Ertragssicherung dienen, darf 5 v.H. des
Gesamtnettowerts des Fondsvermaogens nicht tberschreiten.

- Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen

Sichteinlagen und kindbare Einlagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten durfen bis zu 49 v.H. des
Fondsvermogens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

LLB Staatsanleihen EUR
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Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender Verluste
bei Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren
und/oder Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren
Einlagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten aufweisen.

- Voriibergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir Rechnung des Investmentfonds voriibergehend Kredite bis zur Hohe von 10
v.H. des Fondsvermogens aufnehmen.

- Pensionsgeschafte

Nicht anwendbar.

- Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

- Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich fir den ganzen Investmentfonds und nicht ftr
eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulassig.

- Dies gilt jedoch nicht fur Wahrungssicherungsgeschafte. Diese konnen auch ausschliefllich zugunsten einer
einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines
Wahrungssicherungsgeschafts werden ausschlieflich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 - Modalitaten der Ausgabe und Riicknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgtin EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem osterreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester,
ermittelt.

- Ausgabe und Ausgabeaufschlag
Die Ausgabe erfolgt zu jedem osterreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzlglich eines Aufschlages pro Anteil in Hohe von bis zu
3 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt, die Verwaltungsgesellschaft behalt sich jedoch vor, die
Ausgabe von Anteilscheinen voribergehend oder vollstandig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- Riicknahme und Riicknahmeabschlag

Die Riicknahme erfolgt zu jedem osterreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Rucknahmepreis entspricht dem Anteilswert.

Es fallt kein Ricknahmeabschlag an.

AufVerlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteilan dem Investmentfonds zum jeweiligen Ricknahmepreis
gegen Ruckgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

Artikel 5 - Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.03. bis zum 28./29.02.

Artikel 6 - Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Fir den Investmentfonds konnen sowohl Ausschiittungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit
KESt-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung und zwar jeweils Uiber einen Anteil
oder Bruchstucke davon ausgegeben werden.

LLB Staatsanleihen EUR
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Fur diesen Investmentfonds konnen verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung
der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft.

- Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) konnen nach Deckung der
Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschiittet werden. Eine Ausschiittung kann unter
Berlcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschiittung von Ertragen aus
der Verauferung von Vermdgenswerten des Investmentfonds einschliefSlich von Bezugsrechten im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschittung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschuttungen sind
zulassig.

Das Fondsvermogen darf durch Ausschittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen fur
eine Kiindigung unterschreiten.

Die Betrage sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 15.05. des folgenden Rechnungsjahres
auszuschutten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.05. der gemaf InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung
einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu
verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von
den depotfuhrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern
gehalten werden kdnnen, die entweder nicht derinlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen
oder bei denen die Voraussetzungen fur eine Befreiung gemapR § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fur eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.05. der gemaR InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen,
der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschuttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch
Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotfuhrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kénnen, die entweder nicht der inlandischen
Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fur eine Befreiung gemaf
§ 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fur eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es wird keine Auszahlung gemap InvFG vorgenommen. Der fur das Unterbleiben der KESt-
Auszahlung auf den Jahresertrag gemap InvFG mafgebliche Zeitpunkt ist ab 15.05. des folgenden
Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfuhrenden Stellen
sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kdnnen, die
entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die
Voraussetzungen flr eine Befreiung Voraussetzungen flr eine Befreiung gemaf § 94 des
Einkommensteuergesetzes bzw. fur eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfullt, ist der gemaf InvFG ermittelte Betrag
durch Gutschrift des jeweils depotfuhrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschlieRlich im Ausland.

Die wadhrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es wird keine Auszahlung gemaR InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kénnen, die entweder nicht der inlandischen
Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fur eine Befreiung
Voraussetzungen fur eine Befreiung gemaf § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fur eine Befreiung von der
Kapitalertragsteuer vorliegen.
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Artikel 7 - Verwaltungsgebiihr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebiihr

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur ihre Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Vergutung bis zu einer Hohe von
1v.H. p.a. des Fondsvermogens, diese wird aufgrund der Monatsendwerte berechnet und taglich abgegrenzt und
monatlich ausbezahlt.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebuhr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei EinflUhrung neuer Anteilsgattungen fur bestehende Sondervermogen werden zu Lasten der
Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle eine Vergutung von 0,5 v.H. des
Fondsvermogens.

Nahere Angaben und Erlauterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

LLB Staatsanleihen EUR

28



Anhang

Liste der Bérsen mit amtlichem Handel und von organisierten Markten

1. Bérsen mit amtlichem Handel und organisierten Mdrkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie
Borsen in europdischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit
geregelten Mdarkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Markte zu fiihren. Dieses Verzeichnis
ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu Gbermitteln.

Die Kommission ist gemdaB dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jahrlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten
geregelten Mdrkte zu veréffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der
,geregelten Markte “gréBeren Verdnderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jahrlichen
Veroffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europdischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer
offiziellen Internetsite zugdnglich machen.

1.1. Das aktuell gultige Verzeichnis der geregelten Mdarkte finden Sie unter:

https://reqgisters.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_reqisters_upreg?

1.2. GemdB § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Markte im EWR:

Markte im EWR, die von den jeweils zusténdigen Aufsichtsbehérden als anerkannte Markte eingestuft werden.

2. Borsen in europdischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka

2.2. Montenegro: Podgorica

2.3. Russland: Moscow Exchange

2.4. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

2.5. Serbien: Belgrad

2.6. Tarkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

2.7. Vereinigtes Konigreich

GroBbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market - Integrated Book

Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities
Regulated Market - Reference Price Book Segment, Cboe Europe
Equities Regulated Market — Off-Book Segment, London Stock
Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main
Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market,
NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated
Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE -
AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE -
FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY
PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Borsen in auBereuropdischen Landern

3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth

3.2. Argentinien: Buenos Aires

3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo

3.4. Chile: Santiago

3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange

3.7. Indien: Mumbay

1 Zum Offnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter ,Entity Type” die Einschrénkung auf ,Regulated market” auswéhlen
und auf ,Search” (bzw. auf ,Show table columns” und ,Update”) klicken. Der Link kann durch die ESMA gedndert werden.
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3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

3.24.
3.25.

Indonesien:
Israel:
Japan:
Kanada:
Kolumbien:
Korea:
Malaysia:
Mexiko:

Neuseeland:

Peru
Philippinen:
Singapur:
Sudafrika:
Taiwan:
Thailand:
USA:

Venezuela:

Vereinigte Arabische

Emirate:

Jakarta

Tel Aviv

Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
Toronto, Vancouver, Montreal

Bolsa de Valores de Colombia

Korea Exchange (Seoul, Busan)

Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
Mexiko City

Wellington, Auckland

Bolsa de Valores de Lima

Philippine Stock Exchange

Singapur Stock Exchange

Johannesburg

Taipei

Bangkok

New York, NYCE American, New York
Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
Caracas

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Markte in Landern auBBerhalb der Mitgliedstaaten der Europdischen Union

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Japan:
Kanada:
Korea:
Schweiz:

USA

Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zirich

Over The Counter Market (unter behordlicher Beaufsichtigung wie
z.B. durch SEC, FINRA)

5. Bérsen mit Futures und Options Mdrkten

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.
5.14.

Argentinien:
Australien:

Brasilien:

Hongkong:
Japan:

Kanada:
Korea:
Mexiko:

Neuseeland:

Philippinen:
Singapur:
Sudafrika:

Tarkei:
USA:
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Australian Options Market, Australian

Securities Exchange (ASX)

Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange Ltd.

Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange

Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange

Korea Exchange (KRX)

Mercado Mexicano de Derivados

New Zealand Futures & Options Exchange

Manila International Futures Exchange

The Singapore Exchange Limited (SGX)

Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange
(SAFEX)

TurkDEX

NYCE American, Chicago Board Options

Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex,
FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdag, New York Stock Exchange,
Boston Options Exchange (BOX)



	Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft
	1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre
	2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
	Ordentliches Fondsergebnis

	Steuerliche Behandlung des LLB Staatsanleihen EUR



